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Wissenschaftliches Komitee:
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Bankgeschäftsstelle der Gesellschaft : Allgemeine Depositen-Bank.

Z u r  N o t i z .
Beiträge für die „Mitteilungen“ wie für die „Abhandlungen“ 

der Gesellschaft sowie alle Briefe und sonstigen Mitteilungen 
werden unter der Adresse: „Redaktion der k. k. Geographischen 
Gesellschaft in Wien, L. Wollzeile Nr. 33“, erbeten.

Beitrittsbedingungen.
Dio Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt entweder über Einladung des 

Präsidiums oder über Vorschlag eines Mitgliedes der Gesellschaft durch den 
Ausschuß. Wenn jemand beizutreten wünscht, ohne sich auf ein Mitglied 
berufen zu können, so hat er sein Ansuchen um Aufnahme an das Sekre­
tariat (I., Wollzeile Nr. 33) schriftlich zu richten und wird über dieses An­
suchen in der nächsten Sitzung des Ausschusses entschieden.

Der Jahresbeitrag beträgt für o rd e n tlic h e  Mitglieder in Österreich- 
Ungarn zw ölf Kronen, für solche im Auslände 12 Mark oder 15 Franken, 
für au ß e ro rd e n tlich e  m indestens fü n fu n d zw an z ig  K ronen . Bei neu- 
eintretenden Mitgliedern außerhalb Österreich-Ungarns und Deutschlands, ins­
besondere an überseeischen Orten wird der hohen Portospesen wegen, welche 
dem Bureau durch die Zusendung der Publikationen sowie für Korrespon­
denzen erwachsen, nu r au f a u ß e ro rd e n tlic h e  M itg lied er r e f le k tie r t .

Lebenslängliche Mitglieder haben die einmalige Ausgleichssumme von 
m indestens 240 Kronen zu entrichten.

Die Einschreibgebühr für jedes neu eintretende ordentliche-M itglied 
beträgt 2 Kronen, respektive 2 Mark oder 2 l/s Franken, die Gebühr für 
die Ausfertigung dos etwa gewünschten künstlerisch ausgestatteten D ip lom es 
6 Kronen, beziehungsweise G Mark oder 7 Franken.

Wenn ein Mitglied auszutreten beabsichtigt, so ist dies dem Ausschüsse 
bis län g sten s  15. J a n u a r  des betreffenden Jahres anznzeigen.

Probehefte, Statuten usw. werden auf Verlangen ausgefolgt.



Fahrpreisb egünstigungen
u n d  M o d alitä ten  b e z ü g lic h  ih r e r  E r la n g u n g .

Die den Mitgliedern der k. k. Geographischen Gesellschaft 
bewilligten Fahrpreisermäßigungen bestehen nach dem gegenwär­
tigen Stande im folgenden:

I. Auf den Linien des Österreichischen Lloyd.
Neue liest immun gen:

Die kommerzielle Direktion des österreichischen Lloyd hat 
sich im Hinblicke darauf, daß die den verschiedenen Korporationen 
gewährten Fahrpreisbegünstigungen eine solche Ausdehnung an­
genommen haben, welche die Normaltarife geradezu illusorisch 
erscheinen ließ, veranlaßt gesehen, eine Systemisierung dieser 
Konzessionen vorzunehmen. Nach diesen neuesten Bestimmungen 
wird unseren Mitgliedern:

1. Auf den ad ria tischen  L inien für die Touren: Triest— 
Cattaro—Korfu und retour, Triest—Brindisi und retour und Triest 
—Venedig und retour die Begünstigung bedingungslos belassen, 
die höhere Klasse gegen Entrichtung des Tarifpreises des nächst­
niederen Platzes zu benützen. Selbstverständlich ist die Bekösti­
gung an Bord nach dem Preise der benützten Klasse zu bezahlen. 
Das an die kommerzielle Direktion zu richtende schriftliche An­
suchen ist vom Generalsekretariate zu vidieren.

2., Auf den M ittelm eerlin ien  (Triest — Patras — Piräus — 
Konstantinopel, Triest—Alexandrien, Alexandrien—Konstantinopel, 
Korfii— Prevcsa usw.), jedoch mit Ausschluß der Eillinien nach 
Alexandrien, wird die obige Begünstigung bloß für S tudien­
reisen  bewilligt. Die Mitglieder haben in ihrer diesfalligen Ein­
gabe diesen Studienzweck nachzuweisen.

3. F ü r F orschungsre isen  m it streng  w issenschaft­
lichem C h arak ter wird einzelnen Mitgliedern über Befürwortung 
des Kollegiums oder Präsidiums auf allen gesellschaftlichen Linien 
ohne Einschränkung der Dampfer die Begünstigung eingeräumt, 
gegen Bezahlung des Tarifpreises für die nächstniedere Klasse, 
die höhere Klasse benützen zu können. Die Verpllegskosten sind
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IV t Fahrpreisbegünstigungen.

auch in diesem Falle für die benützte Klasse voll zu bezahlen. 
Es wird ausdrücklich bemerkt, daß die erwähnte Konzession wie 
auch alle übrigen Begünstigungen für T o u r-R eto u rk arten  n ich t 
in Anwendung kommen können.

Diese Bestimmungen traten am 1. März 1905 in Kraft und 
gelten bis auf Weiteres.

II. Auf den Linien der königl. Ungar. Seeschiffahrts-Gesellschaft 
„A dria“ in  Fiume.

Von Seite der Generaldirektion der „Adria“ wird den Mit­
gliedern auf sämtlichen Linien ein 25°/0iger N achlaß vom T arif­
preise der benützten Klasse bewilligt. Ausgenommen ist selbst­
verständlich die Beköstigung an Bord, welche voll zu entrichten ist.

Außer den Merkantilfahrten verkehren die Schiffe der „Adria“ 
auf folgenden zwei großen Routen :

1. Auf der Linie Fiume—Sizilien—Spanien mit Berührung 
von Bari, Reggio, Catania, Malta, Messina, Palermo, Neapel, Genua, 
Marseille, Barcelona, Valencia.

2. Auf der Linie Fiume—Marseille mit Berührung von Triest, 
Bari, Catania, Reggio, Messina, Palermo, Neapel, Genua, Nizza, 
Marseille.

Die normalen Fahrpreise auf der Route nach Marseille und 
Spanien betragen für den Salon nach Bari 20, Reggio 56, Malta 
50, Catania und Messina 56, Palermo 68, Neapel 70, Genua 80, 
Marseille 100, Barcelona 120 und Valencia 125 Goldfranken, be­
ziehungsweise Lire.

Die Preise für Beköstigung an Bord betragen für Frühstück
1.50 Frank, für das Mittagmahl 3.50 Franken und für das Souper
2.50 Franken. Alle vorerwähnten Preise haben Gültigkeit bis auf 
Widerruf.

Die von der Direktion der „Adria“ monatlich eingesendeten 
Fahrpläne können von derselben oder vom Fahrkartenbureau der 
königl. ungar. Staatsbahnen (I., Grand-Hôtel) eingeholt oder auch 
im Sekretariate eingesehen werden.

III. Auf den Linien der „Ungarisch-Kroatischen Seeschiffahrts- 
Gesellschaft“ in Fiume.

Den Mitgliedern wurde lediglich auf der dalm atin ischen 
Strecke bedingungslos die Begünstigung gewährt, dio I. Klasse gegen 
Entrichtung des Fahrpreises der II. Klasse benützen zu können.



F akrpreisbegünstigungen. V

V. Auf den Strecken der k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts- 
Gesellschaft.

Den Mitgliedern wurde auf sämtlichen, sonach auch auf der 
ungarischen Strecke eine 50°/0 ige Ermäßigung, jedoch nur für 
Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken gewährt.

V. Auf der Linie W ien— Aspang— Hochschneeberg.
Den Mitgliedern wurde bedingungslos ein 50°/0iger Nachlaß 

für die Relation Wien — Aspang und Wien—Schneeberg bis auf 
Wiederuf bewilligt.

VI. Auf den Linien der k. k. priv. Südbahn

sowohl auf den österreichischen als auf den ungarischen Strecken 
wurde den Mitgliedern eine 50°/0 ige Ermäßigung, jedoch bloß für 
Reisen zu ausgesprochen w issenschaftlichen  Zwecken, 
zugesichert.

I
VII. Auf den Linien der k. k. priv. Kaschau-Oderberger Bahn.

Behufs Erleichterung des Besuches der Hohen Tatra (Csor- 
baer See, Großer Fischsee, Meerauge, Bad Schmecks, Aggteleker 
Holde, Dobschauer Eishöhle nsw.) wurde den Mitgliedern auf den 
Hauptlinicn Kaschau—Oderberg, Abos—Orlö und Zsolna (Sillein)— 
Zwardon bedingungslos ein 50°/0iger Nachlaß von dem Fahrpreise 
des benützten Zuges und der gewählten Wagenklasse zugestanden.

Modalitäten zur Erlangung dieser Begünstigungen (ad I — VII).
Der genauen Beachtung empfohlen.

E ine unm itte lbare Inanspruchnahm e der vorgedachten  
B egünstigungen au f G rund  der M itg liedskarte  ist aus­
geschlossen. Diejenigen Mitglieder, welche von den erwähnten 
Zugeständnissen Gebrauch machen wollen, haben vielmehr ihre 
an die betreffenden Direktionen zu richtenden Eingaben an das 
Sekretariat der Gesellschaft zur weiteren Veranlassung einzusenden; 
diese Eingaben sind, da der Gesellschaft aus Anlaß der Vermittlung 
von Begünstigungen keine Auslagen erwachsen sollen, mit einem 
an die betreffende Direktion adressierten fran k ie rten  Kuvert 
sowie mit einem an die eigene Adresse gerichteten frank ie rten  
Kuvert zu belegen. Wünscht jemand, daß die Hin- oder Retour­
sendung oder beide Sendungen rekommandiert werden, so sind 
die bezüglichen Kuverts auch mit der Rekommandatiousgebühr



VI Fahrpreisbegünstigungen.

zu versehen. Die Vermittlung von Fahrpreisbegünstigungen wird 
nur dann übernommen, wenn das ansuchende Mitglied mit dem 
Jahresbeiträge sieh nicht im Rückstände befindet. In den Gesuchen 
um Fahrpreisbegünstigungen wolle von Terminbestimmungen ab­
gesehen werden, da die bezüglichen Direktionen von der nicht 
ungerechtfertigten Ansicht ausgehen, daß diejenigen, die eine solche 
Begünstigung anstreben, sich rech tze itig  darum bewerben mögen.

i
VIII. Begünstigungen für Reisen in Bosnien und der Herzegowina.

Zur besonderen Beachtung:

Nach einer Mitteilung der Direktion der bosnisch-herzego- 
winischen Landesbahnen ist bezüglich der den Mitgliedern der 
k. k. Geographischen Gesellschaft bei Fahrten auf diesen Bahnen 
in dankenswerter Weise eingeräumten 331/3 %  igen Ermäßigung 
insoferne eine nicht unwesentliche Änderung eingetreten, als die 
jenen Mitgliedern, welche sich im Besitze einer Legitimation be­
fanden, zugebilligte Erleichterung, die obige Ermäßigung auch in 
kurzem Wege hei den Stationskassen auf Grund dev Mitgliedskarte 
zu erwirken, am 1. Jänner 1910 außer K raft gese tz t wurde.

Jene Mitglieder, welche auf ihren Reisen die bosnisch-herzego- 
winischen Landeshahnen benützen und der gütigst gewährten 
Fahrpreisermäßigung teilhaftig werden wollen, haben daher von 
nun an, ähnlich wie bei anderen Bahnen und Schiffahrts-Gesell­
schaften, ein an die Direktion der L an d e sk u ra n sta lt in 
I lid ie  bei Sarajevo gerichtetes Gesuch, in welchem die zu 
befahrenden Strecken anzugeben sind und das mit den erforder­
lichen Briefmarken für die Hin- und Rücksendung zu belegen ist, 
dem Sekretariate der Gesellschaft zur Einhegleitung, respektive 
Befürwortung zu übergehen. Nur hei e igen tlichen  S tud ien ­
reisen  wird dem betreffenden Mitgliede die Routenwahl, be­
ziehungsweise eine Änderung in der Reiseroute dadurch ermöglicht, 
daß demselben eine temporäre Anweisung, gültig für alle Linien 
der bosnisch-herzegowinischen Landeshahnen, ausgestellt wird. In 
dem bezüglichen Gesuche ist der Zweck der Reise sowie die Dauer 
des Aufenthaltes in Bosnien und der Herzegowina anzugehen. — 
Bezüglich der bei Benützung der landesärarischen Hotels ge­
währten 15°/0igen Ermäßigung von den Logis-, Speise- und Ge­
tränkepreisen, für welche die Vorweisung der Mitgliedskarte des be­
treffenden Jahres gefordert wird, ist eine Änderung nicht eingetreten.



Bibliothek und Bureau. VII

Im Anschlüsse an die obige Begünstigung wurde den Mit­
gliedern der Gesellschaft von dem k. u. k. Beichskriegsministerium 
auch auf der k. u. k. Militärbahn Banjaluka—Doberlin eine Fahr­
preisermäßigung, und zwar in der Form zugestanden, daß eine 
beliebige Wagenklasse gegen Bezahlung des vollen Fahrpreises 
für die nächst niedere Wagenklasse benützt werden kann.

Die Begünstigung kann bis auf Widerruf direkt bei den 
Personenkassen in Anspruch genommen werden, wobei die Mitglieds­
karte der k. k. Geographischen Gesellschaft für das betreffende 
Jahr und nebst dieser K arte  noch eine amtliche Legitimation, 
wie z. B. Reisepaß, Heimatsschein u. dgl. oder ein vom Präsidium 
der k. k. Geographischen Gesellschaft befürwortetes Ansuchen 
vorzuweisen ist.

Die P. T. Mitglieder werden dringendst ersucht, bei einem 
Wohnungswechsel oder einer Änderung des Aufenthaltsortes ihre 
neue Adresse der Kanzlei bekanntgeben zu wollen.

Bibliothek der k. k. Geographischen Gesellschaft.
Die Bibliothek der k. k. Geographischen Gesellschaft (I., 

Wollzeile Kr. 33) steht den P. T. Mitgliedern mit Ausnahme der 
Feiertage Dienstags, Donnerstags und Samstags von 3 bis 6 Uhr 
nachmittags zur Benützung offen.

< Schließung des Bureaus.
Das Bureau und die Bibliothek der k. k. Geographischen 

Gesellschaft bleiben jährlich vom 1. bis 31. August geschlossen: 
w ährend d ieser Z eit können auch keine F ah rp re isb e ­
günstigungen  v e rm itte lt w erden.
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